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h.

| Dienſtinſtruktion

für |

die Katholiſchen Stiftungskommiſſionen
über die

Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens . |

|; In Gemäßheit des §. 19 der landesherrlichen Verordnung vom 20 . November 1861 , Regie⸗
rungsblatt Nr . 52 und Erzbiſchöfliches Anzeigeblatt 1861 , Nr . 20 , wird mit Genehmigung des |

Í Erzbiſchöflichen Ordinariates und Zuſtimmung Großherzoglichen Miniſteriums des Innern für
die Ortsſtiftungskommiſſionen nachſtehende Inſtruktion erlaſſen :

|
Erſter Abſchnitt .

Gegenſtand der Verwaltung .
|

Zu dem örtlichen Kirchenvermögen gehört auper den Pfründen und Meßnereien insbeſondere : I
a. das Vermögen der Kirchen - ( Kapellen⸗) Fabrik , d. i. das zur Deckung des örtlichen Kult⸗

bedürfniſſes beſtimmte Vermögen . Ji
Hiezu ſind auch die zu ſogenannten Jahrtagen gemachten Stiftungen ( Anniverſarien ) Hg

gu rechnen , wie diejenigen Vermögenstheile , welche etwa dem Kirchen - oder Kapellen⸗ |
fond zu anderen wohlthätigen Zwecken , z. B. zur Armenunterſtützung ge —

ſchenkt oder vermacht wurden .

b. die Kirchen - und Pfarrhausbaufonds ;
0. das Vermögen lokaler kirchlicher Vereine und Genoſſenſchaften ( Bruderſchaften ) , inſoferne

ſie körperſchaftliche Rechte erlangt haben und ihre Statuten dies zulaſſen . |

(§. 5 der Verordnung vom 20 . November 1861 , Regierungsblatt Seite 466. ) | '

|
|



Zweiter Abſchnitt .

Beſtellung und Unterordnung der Verwaltungsbehörde und ihrer Hülfsbedienſteten .

A. Stiftungskommiſſion .

. 2.

Das örtliche , d. i. das für einen einzelnen Pfarrbezirk beſtimmte kirchliche Vermögen wird

unter dem Vorſitze des geiſtlichen Vorſtandes durch die Stiftungskommiſſion verwaltet .

Der Bürgermeiſter oder , wenn dieſer nicht katholiſch ſein ſollte , das dienſtälteſte katholiſche

Mitglied des Gemeinderathes iſt ſtets Mitglied der Stiftungskommiſſion .

Wenn ein Kirchſpiel aus mehreren Orten beſteht , ſo iſt nur der katholiſche Bürgermeiſter

beziehungsweiſe dienſtälteſte katholiſche Gemeinderath des Pfarrorts Mitglied der Kommiſſion .

Beſteht in einem Filiale eine beſondere Stiftungskommiſſion (§. ) , ſo iſt der dortige

katholiſche Bürgermeiſter oder Gemeinderath ſelbſtverſtändlich Mitglied derſelben .

Die übrigen Mitglieder der Stiftungskommiſſion , deren es je nach der Größe einer Kirch -

ſpielsgemeinde und der Beträchtlichkeit des zu verwaltenden Vermögens drei bis ſechs ſein ſollen ,

werden von den Katholiken der Pfarrei unter Leitung des Vorſtandes ( Pfarrers oder Pfarrver⸗

weſers ) auf einen Zeitraum von ſechs Jahren nach Vorſchrift der Wahlordnung gewählt .

§. 3.

Gehören zu einer Pfarrei Filiale , deren katholiſche Einwohner an den kirchlichen Stiftungen

der Mutterkirche theilnehmen , ſo hat jedes Filial wenigſtens ein Mitglied in die

Stiftungskommiſſion der Mutterpfarrei zu wählen .
In den Filialen aber , welche eigene kirchliche Stiftungen haben , ſind unter Leitung

des geiſtlichen Vorſtandes Seitens der Katholiken des Filials beſondere Stiftungs⸗

kommiſſionen zu wählen , welche das beſondere Stiftungsvermögen unter dem Vorſitze ihres

geiſtlichen Vorſtandes zu verwalten haben.
§. 4.

Je nach drei Jahren tritt die Hälfte der Gewählten oder bei ungleicher Zahl das eine Mal

ein Mitglied mehr aus .

Die Austretenden ſind wieder wählbar .

Für die alle drei Jahre wiederkehrende Wahl ift ein für allemal cin Wahlmonat , der

von der Stiftungskommiſſion für die Wähler als der geeignetſte gehalten wird , feſtzuſetzen und ein⸗

zuhalten .
Für die Ernannten , welche die Wahl ablehnen , eben ſo für jene Mitglieder der Stiftungs⸗

kommiſſion , welche während der Dienſtzeit aus irgend welchem Grunde abgehen , treten bis zur

nächſten Wahl diejenigen ein , welche nach ihnen die meiſten Stimmen erhalten haben .

§. 5.

Sämmtliche Mitglieder der Stiftungskommiſſion bekleiden ihr Amt als Ehrenſtelle ohne

Anſpruch auf einen Gehalt oder auf ſtändige Gebühren .
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Nur für auswärtige Dienſtverrichtungen können nach Maaßgabe der Gebührenordnung
für Gemeindebeamte (§F. 1 der Verordnung vom 26 . Oktober 1885 , Regierungsblatt Seite 387 )
nach Verhältniß des gehabten Zeitaufwandes Tagsgebühren beanſprucht werden .

Die Anforderung ſolcher Gebühren iſt aber , und zwar ohne Rückſicht auf die Ge —

markungsgrenze , nur in dem Falle ſtatthaft , wenn der Ort oder die Stelle der Geſchäfts —
vornahme mehr als eine Stunde von dem Wohnſitze ( der Wohnung ) des betreffenden Kom —

miſſionsmitgliedes entfernt iſt .

Ebenſo erhält der geiſtliche Vorſtand für derartige Verrichtungen eine Diät von 2 fl . 30 kr .

für den ganzen Tag .
Unter Umſtänden kann wegen ſolchen Geſchäftsvornahmen auch ein Erſatz von Reiſekoſten⸗

auslagen beanſprucht werden .

a

Die Stiftungskommiſſionen find in den Angelegenheiten der kirchlichen Vermögensverwaltung
unmittelbar dem Katholiſchen Oberſtiftungsrathe untergeordnet und die⸗

ſem für ihre Amtsführung verantwortlich .
Die Kommiſſionen erſtatten ihre Berichte beziehungsweiſe machen Vorlage unmittelbar

an den Oberſtiftungsrath auch in ſolchen Fällen , wo eine höhere , d. h. kirchenobrigkeitliche Ge —

nehmigung oder ſtaatliche Zuſtimmung (§. 54 und 55) erforderlich iſt ) .

B. Stiftungs⸗Aktuar .

§. 7.

Bei Stiftungen von beträchtlichem Umfang kann ein beſonderer Aktuar angeſtellt wer —

den , den die Kommiſſion auf unbeſtimmte Zeit zu wählen und das Pfarramt zu verpflichten hat .
Iſt ein Vikar in der Pfarrei , ſo kann dieſem die Stelle des Stiftungs⸗Aktuars übertragen werden .

Für alle Dienſthandlungen des Aktuars iſt die Stiftungskommiſſion unbedingt ver⸗

antwortlich .

C. Fonds⸗ oder Stiftungsrechner .

§. 8.

Der Rechner wird auf unbeſtimmte Zeit von der Stiftungskommiſſion gewählt und ſowohl
von dem Erzbiſchöflichen Dekan als von der Großherzoglichen Verwaltungsbehörde beſtätigt , worauf
derſelbe von letzterer Behörde handgelübdlich zu verpflichten iſt .

(s. 4. der Verordnung vom 20 . November 1861 , Regierungsblatt Seite 466. )

) Anmerkung zu §. 6 :
1. Zu Berichten ſind Feine Halbe Bogen , ſondern immer ganze Bogen weißes Papier zu verwenden .
2. Ueber jeden einzelnen Gegenſtand oder Betreff iſt beſonderer Bericht zu erſtatten ; die Auf⸗

nahme verſchiedenartiger Geſchäftsgegenſtände oder Angelegenheiten in einen und denſelben Bericht iſt der
Regiſtraturordnung zuwider und deßhalb unſtatthaft .

3. In ſolchen Berichten, welche höherem Auftrage zufolge erſtattet werden , iſt gleich im Eingange des Berichts
die veranlaſſende höhere Entſchließung mit Datum und Nummer anzuführen .

4. Zu Berichten ſowie zu anderen Schriftſtücken muß gleich großes Papier von 1 Fuß 1 Zoll Länge und
7 Zoll Breite für den beſchnittenen Bogen , ſog . Kanzleiformat verwendet werden .
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Anhang I .
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Wenn der Bürgermeifter mit höherer Ermächtigung zum Fondsrechner ernannt

iſt , ſo hat für ihn der älteſte Gemeinderath katholiſcher Konfeſſion die Stelle des erſten weltlichen

Mitgliedes der Stiftungskommiſſion zu bekleiden .

Bei der Wahl eines Rechners muß neben den ſonſt nöthigen Eigenſchaften vor⸗

züglich auf ſeinen guten Ruf und deſſen Zuverläßigkeit in der Führung ſeines ei genen

Hausweſens , ſowie auf deſſen Vermögensverhältniſſe geſehen werden .

Derſelbe unterſteht unmittelbar der Stiftungskommiſſion .

§. 9.

Der Rechner hat eine Dienſtkaution zu ſtellen , die gewöhnlich dem halben Jahresbetrage der

Roheinnahme des Fonds oder der Stiftung gleichkommt , aber die Summe von 1000 fl . in der

Regel nicht überſteigen ſoll .
Die Größe der Kautionsſumme und die Art der Kautionsleiſtung beſtimmt die Stiftungs⸗

kommiſſion . Für etwa bei dieſer Beſtimmung vorkommende grobe Verſehen bleibt die

Kommiſſion verantwortlich .
Bei kleineren Fonds , d. h. bei ſolchen deren Rohertrag im Jahr weniger als 200 fl. iſt ,

kann die Stiftungskommiſſion ſich mit dem Eintrag des der Stiftung zuſtehenden geſetzlichen
Pfandrechtes ( L. R. S. 2121 , Abſ . 3) im Pfandbuche begnügen .

§. 10 .

Der Rechner bezieht für Beſorgung ſämmtlicher Dienſtverrichtungen im Wohn —

orte einen feſten Jahresgehalt , aus welchem er auch etwaige Koſten der Rechnungsſtellung zu

beſtreiten und die nöthigen Schreibmaterialien anzuſchaffen hat .

Zur erſtmaligen Gehaltsregulirung und zur Erhöhung der bisherigen Rechnersge —

halte haben die Stiftungskommiſſionen höhere Ermächtigung nothwendig ( § ) .

Für nothwendige Dienſtverrichtungen außerhalb des Wohnortes bei Entfernungen über

eine Stunde Weges ( §. 5) wird eine dem Zeitaufwande entſprechende beſondere Gebühr gleich den

Diäten der Gemeinderechner , unter Umſtänden auch Reiſekoſtenvergütung bezahlt .

Dritter Abſchnitt .

Von den Sitzungen und Berathungen .

§. 14 .

Die Sitzungen und Berathungen der Stiftungskommiſſion geſchehen unter Leitung des Vor⸗

ſtandes kollegialiſch in der Weiſe , daß jedes Mitglied über die zu berathenden und beſchließenden

Gegenſtände ſeine Anſicht unumwunden ausſprechen kann und ſoll.
Der Vorſtand der Kommiſſion trägt bei den Sitzungen über die vorliegenden Geſchäftsgegen⸗

ſtände vor ; aber auch jedem anderen Mitgliede bleibt es unbenommen , Vorſchläge zu machen,

oder Anträge zum Nutzen der Stiftung zu ſtellen und ſolche in das Sitzungsprotokoll (§. 15)

eintragen zu laſſen .
Unter Umſtänden kann auch einem einzelnen Kommiſſionsmitgliede , je nach ſeinen Kenntniſſen

und Erfahrungen , die Behandlung eines beſtimmten Geſchäftszweiges übertragen werden .

R
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§. 12

1. Die Beſchlüſſe der Stiftungskommiſſion werden durch Stimmenmehrheit gefaßt . Bei
Stimmengleichheit entſcheidet die Stimme des Vorſitzenden .

2. Zur Giltigkeit eines Beſchluſſes wird erfordert , daß wenigſtens mehr als die Hälfte der
Kommiſſionsmitglieder anweſend ſind .

3. Bei Verhandlungen über einen Gegenſtand , wobei ein Mitglied der Stiftungskommiſſion ,
oder ein mit demſelben im erſten oder zweiten Grade ( nach kirchlicher Berechnung ) Verwandter
oder Verſchwägerter perſönlich betheiligt iſt , hat daffelbe weder eine berathende , noch entſcheidende
Stimme . Sind ſo viele Kommiſſionsmitglieder bei der Sache betheiligt , daß nach ihrer Entfer —
nung ein giltiger Beſchluß niht mehr gefaßt werden fann , fo ift die Sache dem Katholiſchen
Oberſtiftungsrathe zur Entſcheidung beziehungsweiſe gutfindenden Verfügung vorzulegen .

4. Jedem Mitgliede der Stiftungskommiſſion wird Verſ chwiegenheit über dienſtliche
Angelegenheiten , insbeſondere über die Gegenſtände der Berathung und über das demſelben im
Dienſte Anvertraute , inſoferne durch ungehörige Mittheilung hierüber das Intereſſe des Dienſtes
gefährdet werden könnte, zur beſonderen Pflicht gemacht .

§. 13 .

Die Stiftungskommiſſionen halten , je nachdem es die Geſchäfte erfordern , mindeſtens aber alle
ſechs Wochen ihre Sitzungen und Berathungen , wozu der Vor ſtand jedesmal Einladung ergehen läßt .

§. 14 .

Eilende wichtige Geſchäfte ſollen durch außerordentliche Zuſammenkünfte
erledigt werden . Beſchlußfaſſungen mittelſt ſogenannter Zirkulare ſind unſtatthaft .

Im Falle ein dringender Gegenſtand zu unbedeutend wäre , als daß eine außerordentlicheSitzung
für nöthig erachtet werden könnte, hat die Beſchlußausfertigung durch den Vorſtand der Stiftungs⸗
kommiſſion unter Benehmen und im Einverſtändniß mit dem erſten weltlichen Kom —
miſſionsmitgliede zu geſchehen . In nächſter Sitzung aber iſt dem Collegium hievon geeignete
Eröffnung zu machen, und ſolche durch Aufnahme in das Sitzungsprotokoll beurkunden zu laſſen .

§. 15 . ;

Sämmtliche in einer Sitzung zu Stande kommenden Beſchlüſſe ſind in geordneter Weiſe
Geder Beſchluß unter beſonderer Nummer ) in das Protokollbuch einzutragen . Im Eingange des
Sitzungsprotokolles ſind alle anweſenden Kommiſſionsmitglieder mit Vor⸗ und Zunamen aufzu⸗
führen und es haben dieſelben am Schluſſe der Sitzung jedesmal das Protokoll eigenhändig zu
unterzeichnen . In der Zwiſchenzeit von einer Sitzung zur andern ſind Protokollauszüge zu den
betreffenden Akten zu machen , und die gleichfalls den betreffenden Akten beizufügenden Entwürfe
zu Berichten , Verfügungen und Dekreturen zu fertigen , wenn ſolche nämlich in der Sitzung nicht
ausführlich zu Protokoll angegeben worden ſind .

§. 16 .

Alle Beſchlußausfertigungen ſind von dem Vorſtande der Stiftungskommiſſion und von
dem erſten weltlichen oder von einem andern Kommiſſionsmitgliede , und , wo
ein beſonderer Stiftungsaktuar aufgeſtellt iſt , auch von dieſem zu unterzeichnen .

3
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S. 41 .

Bu jeder Siung fann der Verrechner beigezogen werden . Derſelbe Hat dabei nur eine

berathende Stimme .

Vierter Abſchnitt .

Allgemeine Vorſchriften in Beziehung auf die Verwaltung des Kirchen⸗ und kirchlichen
Stiftungsvermögens .

A. Von Erhaltung des Grundſtocks .

F. 18 .

Die Stiftungskommiſſionen haben das ihrer Obſorge anvertraute Vermögen mit Gewiſſen⸗

haftigkeit , Genauigkeit und weiſer Sparſamkeit nach den ſtiftungsgemäßen
Beſtimmungen zu verwalten . Sie müſſen es als ihre erſte Pflicht anſehen , das Kirchen⸗

und kirchliche Stiſtungsvermögen zu erhalten , ſo weit thunlich zu vermehren und vor

Verluſt oder Schaden möglichſt zu bewahren .

§. 149.

Die Stiftungskommiſſion hat dafür zu ſorgen , daß die heimbezahlt werdenden Kapitalien ,

ſowie die nicht zu laufenden Ausgaben nothwendigen Kaſſevorräthe ohne Zögerung wieder

ausgeliehen und zinstragend gemacht , auch daß ausſtehende Forderungen nach deren Verfall⸗

zeit durch den Rechner gehörig betrieben werden .

Der Kommiſſion liegt auch ob, den Rechner in der Ausſtandsbetreibung ſo weit nöthig zu

unterſtützen .
© 20 .

Die Einnahmen aus veräußerten Grundſtockstheilen d. h. aus Liegenſchaften und

Gebäuden , ſowie der Erlös von ausgeſtockten Waldungen und von außerordent⸗
lichen Holzhieben , ferner die Ablöſungskapitalien für Gerechtſame ( Zehnt⸗

rechte , Gülten , Lehen , Bodenzinſe u. dgl . ) auch neue Stiftungen müſſen zum

Grundſtock geſchlagen und daher entweder zu Kapital angelegt oder zu neuen

Erwerbungen für den Grundſtock verwendet werden .

B. Vom Verfahren beim Ausleihen und Einziehen der kirchlichen Stiftungskapitalien .

y2 :

Stiftungsgelder ſollen in der Regel nur im Inlande und nur auf erſtes liegen⸗

ſchaftliches Unterpfand , in keinem Falle aber auf Handſchrift ausgeliehen werden .
Bei Darleihen auf Grundſtücke muß das Kapital doppelt mit dem gewährgerichtlichen UAn-

ſchlage , bei Gebäuden aber dreifach mit dem Anſchlage gedeckt erſcheinen , ſo zwar daß , wenn

bei Gebäuden der gerichtliche und der Brandverſicherungsanſchlag ungleich groß ſind ,

nur ein Kapital bis zum Drittel des geringeren Anſchlags darauf hin gegeben werden darf .
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| Zu jeder Abweichung von dieſer Vorſchrift iſt die Genehmigung des Katholiſchen
Oberſtiftungsrathes erforderlich .

§. 22 .

Bevor ein Darleihen zugeſichert wird , hat die Stiftungskommiſſion den Verlagſchein d. h.
das gewährgerichtliche Verzeichniß und den Werthanſchlag der als Unterpfand zu beſtellenden
Grundſtücke und Gebäulichkeiten genau zu prüfen , und ehe die Auszahlu ng eines Rapi -

p tals erfolgt , hat eine ſorgfältige Prüfung der Schuld - und Pfandurkunde durch
die Kommiſſion zu geſchehen .

§. 23 .

In jeder Schuld - und Pfandurkunde muß die Heimzahlungsbedingung , ſog . Morti⸗

fikations⸗Klauſel enthalten ſein , wornach ſich der Schuldner bei Vermeidung nochmaliger
Zahlung verbindlich macht , das ganze Kapital nur gegen Rückempfang der

Originalpfandurkunde oder gegen einen von dem Katholiſchen Oberſtiftungs⸗
rathe ausgeſtellten Tilgungs - oder Amortiſationsſchein abzutragen , Theilzahlungen aber bei

Vermeidung der gleichen Nachtheile nur gegen ſchriftliche Ermächtigung der

Stiftungskommiſſion zu leiſten .
Cu

Kirchliche Fondsgelder können mit Genehmigung des Katholiſchen Oberſtiftungsrathes auch in

badiſchen Staatsobligationen angelegt werden .

Jede Obligation iſt aber auf den Namen des betreffenden Fondes mit dem Beiſatze einſchreiben
zu laſſen , daß eine Aufhebung der Inſcription oder Umſchreibung nur mit Er⸗

mächtigung der Stiftungskommiſſion zuläſſig iſt . Auf dem Hinterlegungsſchein ( §. 27)
ift von der Stiftungskommiſſion zu beurkunden , daß die Einſchreibung in dieſer Weiſe ge⸗
ſchehen ſei .

Vergl . Form . I . und §. 7 und 12 der Finanzminiſterialverordnung vom 2. Januar 1863 .

Centralverordnungsblatt S . 2/3 . -

§. 25 .

Zu einer ausnahmsweiſen Kapitalanlage auf Pfandobjecte in angrenzenden

| deutſchen Bundesſtaaten , wo ſolches Darleihen unter den obwaltenden Verhältniſſen im

Intereſſe eines Fondes räthlich oder wünſchenswerth erſcheint , muß vor der Zuſage die Ge⸗

l nehmigung des Katholiſchen Oberſtiftungsrathes erwirkt werden .
|
|

§. 26 .

Vorübergehend , d. h. bis ſich eine Gelegenheit zur regelmäßigen ( F. 21 ) Kapital⸗
anlage ergibt , können Fondsgelder bei einer unter Staatsaufſicht ſtehenden Spar⸗
kaſſe oder bei der badiſchen allgemeinen Verſorgungsanſtalt gegen Ver⸗

zinſung hinterlegt werden , wozu die Stiftungskommiſſion keine höhere Ermächti —
gung im einzelnen Falle einzuholen hat .

S227 :

Wird eine Darleihensurkunde von der Stiftungskommiſſion vollkom⸗

| men richtig und in allen Punkten vollſtändig befunden , ſo wird die Urkunde in der
| 3|
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Stiftungs⸗ ( Depoſiten⸗ ) Kiſte hinterlegt . Gleichzeitig iſt dem Rechner hierüber ein Hin -
terlegungs⸗ ( Depoſiten⸗ ) Schein auszuſtellen , welcher als Beilage der betreffenden
Rechnung angeſchloſſen werden muß .

§. 28 .

Angekaufte Staatsobligationen ſammt den dazu gehörigen noch nicht ver⸗

fallenen Zinstheilſcheinen ( Coupons ) und Zinsleiſten ( Talons ) ſind ebenfalls in der

Hinterlegungskiſte aufzubewahren .
Auch andere wichtige Urkunden oder Werthgegenſtände eignen ſich zur Auf —

bewahrung in der Stiftungskiſte . ,

S. 29 .

Die Stiftungskiſte , welche bei gehöriger Sicherheit entweder im Pfarrhauſe oder

in dem etwa vorhandenen beſondern Sitzungslokale aufzubewahren iſt , muß unter

doppeltem Verſchluß gehalten werden . Den einen Schlüſſel hiezu Hat der Pfarrer , den an -

dern aber das erſte weltliche Stiftungskommiſſionsmitglied ſtets in Verwahrung zu nehmen .
Der Inhalt der Kiſte iſt jährlich einmal durch die Stiftungskommiſſion

zu unterſuchen . Ueber den Befund iſt eine Beurkundung zur Rechnung zu

bringen .

C. Verpachtung von Grundſtücken , Vermiethung von Gebäulichkeiten , Verkauf von Naturalien

und abgängigen Fahrniſſen .

§. 30

Die Stiftungskommiſſion hat darüber zu wachen , daß die für einen Fond nicht im Selbſtbau

befindlichen Grundſtücke und die nicht unmittelbar zu kirchlichen Zwecken beſtimmten Gebäulich —

keiten rechtzeitig verpachtet oder vermiethet werden .

Derartige Verpachtungen oder Miethen , welche in der Regel durch öffentliche Verſteigerung

zu geſchehen haben und die durch ein Mitglied der Stiftungskommiſſion in Gemeinſchaft mit dem

Rechner vorzunehmen ſind , ſollen unter gewöhnlichen Verhältniſſen nicht über 9 Jahre dauern .

Wird der in letzter Pachtperiode erzielte oder ein höherer Beſtand - be⸗

ziehungsweiſe Miethzins geboten , ſo genehmigt die Stiftungskommiſſion den

neuen Pacht - beziehungsweiſe Miethvertrag , andernfalls aber iſt hier⸗

wegen Vorlage an den Katholiſchen Oberſtiftungsrath zu machen .

Erſtmalige Verpachtungen d. h. von Grundſtücken , welche für den betreffenden Fond
bisher nicht verpachtet waren , genehmigt die Stiftungskommiſſion , wenn das

bei der Verſteigerung erfolgte höchſte Gebot oder bei mehreren Looſen , wenn die Summe der

höchſten Gebote dem abgeſchätzten Pachtwerthe ( der Taxation ) mindeſtens gleich⸗
kommt . Bei ungünſtigeren Ergebniſſen iſt das Pachtprotokoll mit begründetem
Antrage dem Katholiſchen Oberſtiftungsrathe zur Genehmigung vorzulegen .

Ebenſo iſt es bei der erſtmaligen Vermiethung von Häuſern und Gebäulichkeiten zu halten .

©
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§. 31 . |

i Auch die zum Verkauf beſtimmten Naturalien , wie Früchte , Wein und Forſt⸗

S erzeugniſſe ſollen in der Regel durch öffentliche Verſteigerung veräußert werden .

Die Stiftungskommiſſion genehmigt derartige Verkäufe und zwar , wenn das

erfolgte höchſte Gebot nicht weiter als um ein Zehntheil :
o a . bei Früchten unter dem einſchlägigen Marktpreiſe ,

y b. bei Wein unter dem Anſchlage von Sachverſtändigen ,
c. bei Holz unter der Taxation der Bezirksforſtei

ſteht .

Zu Veräußerungen mit ungünſtigerem Erlös iſt die Genehmigung des Katholiſchen Ober —

1 ſtiftungsrathes erforderlich .
5- 32 .

Beim loos⸗ oder abtheilungsweiſen Verkauf der in §. 31 erwähnten Gegenſtände iſt die

Stiftungskommiſſion zur Genehmigung zuſtändig , wenn die Summe der ſämmtlichen höchſten
Gebote wenigſtens bis auf ein Zehntheil dem MWarktpreiſe , beziehungsweiſe dem Geſammtbetrag

der Anſchläge gleichkömmt .
§. 33 .

| Abgängige Geräthſchaften im Werthe nach Maaßgabe des Inventars bis zum Betrag von

30 fl . können nach dem Ermeſſen der Stiftungskommiſſion zum Nutzen des betreffenden Fondes

$ im Wege der Verſteigerung oder , wenn dieſe der Koſten halber nicht angemeſſen erſcheint , aus freier

Hand verkauft werden .

Zur Veräußerung werthvollerer Geräthſchaften iſt die Ermächtigung des Ka —

tholiſchen Oberſtiftungsrathes erforderlich , der ſeinerſeits hiezu wenn es ſich um geweihte oder um |

ſolche Gegenſtände handelt , welche einen antiken oder einen Werth von über 500 fl. Haben , die |

Genehmigung des Erzbiſchöflichen Ordinariates einzuholen hat .

Fünfter Abſchnitt .

Von den Voranſchlägen .

§. 34 . |

Für die Katholiſchen Ortsſtiftungen werden von den Stiftungskommiſſionen Voranſchläge

für die von dem Katholiſchen Oberſtiftungsrathe zu beſtimmende Rech⸗ |
nungsperiode aufgeſtellt . |

Der Katholiſche Oberſtiftungsrath iſt ermächtigt , da , wo er nach Lage |

der Fondsverhältniſſe ſes für angemeſſen erachtet , von Aufſtellung der

Voranſchläge Umgang nehmen zu laſſen .

& 35 .

Die Stiftungskommiſſion hat unter Zuziehung des Rechners den Voranſchlag zu fertigen .

Die regelmäßige Zeit zur Fertigung des Voranſchlags iſt der Anfang

des dritten Monats vor Beginn der Rechnungsperiode .
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Die Rechnungen zerfallen in ſolche
J . Klaſſe , die Jahr für Jahr ,

I die für zwei Jahre üund

III . „ die für drei Jahre abgelegt werden müſſen .

F. 36 .

Der Voranſchlag , welcher nach den gleichen Rubriken , wie die Rechnung aufzuſtellen iſt , ver⸗

zeichnet alle in der nächſten Rechnungsperiode zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben .

Diejenigen Einnahmen und Ausgaben , welche den Grundſtock angehen , und ſolche , die nur

in Rechnung durchlaufen ( auneigentliche Einnahmen und Ausgaben ) , werden aus dem

Voranſchlage weggelaſſen .
Muß ausnahmsweiſe auf Einnahmen dieſer Art gegriffen oder nachträglich für Berichti⸗

gung von Ausgaben geſorgt werden , ſo wird dies in einem Anhange berückſichtigt .
Die Koſten der Neubauten eignen ſich nicht zur Aufnahme in den Voranſchlag , ſondern

es ſind darüber beſondere Verhandlungen zu führen .

F. 37 .

Die nicht feſtſtehenden Beträge für die verſchiedenen Rubriken des Voranſchlags werden unter

Zugrundlegung der Durchſchnittsergebniſſe und zwar bei den Rechnungen erſter Klaſſe
aus den legten drei , bei jenen der zweiten und dritten Klaſſe ( §. 35 ) aber aus den Ergebniſſen
der letzten zwei Rechnungen beſtimmt .

Bei Kapitalzinſen , Güterbeſtandzinſen und bei allen Poſten , bei welchen die

früheren Rechnungsergebniſſe für die Zukunft nicht maaßgebend ſein können ,
werden anſtatt der Durchſchnitte dem neueſten Stand entſprechende Beträge ange —
nommen . Unſtändige größere Ausgaben , z. B. fürAnſchaffung der erforderlichen Kirchen⸗
geräthſchaften , Bauausbeſſerungen , Kulturen u dgl . ſind durch ſpecielle Koſten überſchläge
zu begründen .

Jede Abweichung von den Durchſchnittsergebniſſen iſt als ſolche kurz zu
bezeichnen und zu begründen .

Eine Abweichung , welche nur wegen eines außerordentlichen oder wegen eines nur
zeitweiſe wiederkehrenden Aufwandes nothwendig wird , iſt in dem A nhange des

Voranſchlages aufzuführen .

§. 38 .

In dem Voranſchlage iſt darauf zu achten , daß für unvorhergeſehene Fälle , Verluſte
und außerordentliche Ausgaben die Deckungsmittel nicht fehlen .

Wo die Laſten und Zwecke des Fondes wachſenden Aufwand erwarten laſſen , iſt auf ent⸗

ſprechende Voermehrung des Vermögensſtockes Bedacht zu nehmen .

§. 39 .

Reichen die ordentlichen Einkünfte zur Deckung der ordentlichen Ausgaben
oder die laufenden Ueberſchüſſe ſammt den Erſparniſſen früherer Zeit zu außerordent⸗

A-
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lichen und nur zeitweiſe vorkommenden Ausgaben nicht hin , ſo muß über die

Í Aufbringung des Mangelnden ſogleich verhandelt und Antrag geſtellt werden .

§. 40 .

Bei Aufſtellung des Voranſchlages iſt darauf zu halten , daß wo Schulden vorhanden

g find , die Tilgung derſelben eingeleitet und jede ſtattgefundene Verminderung
| des Grundſtockes ſo weit und ſo bald als thunlich wieder gedeckt werde .

|
§. 44 .

Der gefertigte Voranſchlag iſt in Doppelſchrift ſammt Beilagen ( §. 37 )
und den ihm zu Grund gelegten Rechnungen dem Katholiſchen Oberſtif —
tungsrathe zur Prüfung und Genehmigung , beziehungsweiſe Erwirkung der höhern
Genehmigung vorzulegen .

§. 42 .

Die Stiftungskommiſſion iſt dafür verantwortlich , daß keine Ausgaben |
| inden Voranſchlag aufgenommen werden , zu deren Beſtreitung der Fond

keine Verpflichtung hat .
§. 43 .

$ Der zum Vollzug genehmigte Voranſchlag geht in einfacher Ausfertigung an

die Stiftungskommiſſion zurück . Die Doppelſchrift wird zu den Abhörakten des Katholiſchen Ober —

ſtiftungsrathes genommen .

Nach dem Eintreffen des genehmigten Voranſchlages hat die Stiftungs
s kommiſſion alsbald eine Abſchrift hievon dem Rechner zuzufertigen .

| §. 44 .

| Das Formular für Aufſtellung der Voranſchläge wird durch ſpätere Verordnung des Katho —

| liſchen Oberſtiftungsrathes vorgeſchrieben werden .

Sechster Abſchnitt .

Von den Dekreturen und Dekreturermächtigungen , auch von ſonſt erforderlichen höheren |
| Genehmigungen . à j

i §. 45 .

| Bei Fonds , für welche ein Voranſchlag gefertigt werden muß ( §. 34 ) ,
| verfügt die Stiftung fommiffion innerhalb der dur den genehmigten f

Dieſelbe iſt befugt , alle Beträge einer Rubrik von einer ganzen Voran⸗

ſchlagsperiode zuſammenzuziehen und bei derſelben Rubrik die Minder⸗

$ Geldbeträge .

verwendung von einem Jahre zu Mehrausgaben in den anderen Jahren K

Voranſchlag beſtimmten Schranken ohne Rückſicht auf die Größe einzelner

—
|
|
|
i
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der nämlichen Voranſchlagsperiode zu benützen ; ſie darf aber nicht die

Ueberſchüſſe Der einen Rubrik unter einer andern verwenden .

§. 46 .

In Fällen , wo die Aufſtellung von Voranſchlägen nicht angeordnet
wurde , ſind die Stiftungskommiſſionen befugt , unſtändige Ausgaben im

Einzelnen bis zum Betrage von 30 fl. auf den betreffenden Fond ohne be —

ſondere höhere Genehmigung zur Zahlung anzuweiſen .
Dabei iſt aber ſorgfältig darauf zu achten und bleiben die Stiftungs —

kommiſſionen dafür verantwortlich , daß die laufenden Einnahmen eines

Fondes durch derartige Ausgaben nicht überſchritten , alſo Grundſtocks —
mittel nicht zu laufenden verwendet , und daß überhaupt keine

Ausgaben beſtritten werden , welche der Beſtimmung oder dem Zwecke der

Stiftung nicht ſtrenge entſprechen.
Zu allen unſtändigen Ausgaben , welche den Belre9 von 30 fl. überſteigen ,

iſt die Dekreturermächtigung des Katholiſchen Oberſtiftungsrathes , beziehungsweiſe Ge -

nehmigung des Erzbiſchöflichen Ordinariates erforderlich . In den desfallſigen Vorlageberichten
( S. 6) iſt jeweils nachzuweiſen , daß der von der Stiftungskommiſſion bean —

tragte Aufwand aus den Erträgniſſen des Fondes beſtritten werden kann .

F. 47 .

Die Stiftungskommiſſion ertheilt alle Einnahms - und Ausgabsdekre —
turen , auch ſolche , wozu eine höhere Ermächtigung erforderlich iſt .

§. 48 .

Jede Dekretur muß den Beſchluß , auf welchem die Anweiſung beruht ,
mit Datum und Nummer enthalten .

Iſt zur Ertheilung der Dekretur die Genehmigung des Katholiſchen
Oberſtiftungsrathes oder die Zuſtimmung des Erzbiſchöflichen Ordina -

riates , beziehungsweiſe Großherzoglicher Staatsregierung erforderlich , ſo muß
die einſchlägige Entſchließung , beziehungsweiſe Eröffnung des Katholi⸗
ſchen Oberſtiftungsrathes ( §. 6) in Urſchrift der Dekretur beigelegt werden ,
nachdem zuvor eine Abſchrift zu den Akten der Stiftungskommiſſion ge —

fertigt wurde .

Iſt die Einnahme oder Ausgabe eine ſtändige , ſo genügt es an einer einmaligen An⸗

weiſung mit Angabe der Anfangs - und Verfallzeit .

§. 49 .

Die Unterzeichnung der Dekreturen geſchieht wie jene der übrigen Beſchlüſſe der

Stiftungskommiſſion nach Vorſchrift in §. 16 .
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§. 50 .

Jede Koſtenrechnung muß ſorgfältig im Kalkul geprüft ſein , bevor ſie
zur Zahlung angewieſen wird .

Rechnungen , deren Prüfung durch Sachverſtändige , wie z. B. durch den Bau⸗

meiſter , Bauaufſeher oder Orgelbauinſpektor erforderlich iſt , müſſen von dieſen geprüft
und beurkundet ſein , bevor die Stiftungskommiſſion derartige Zettel zur

Zahlung anweist .

Bei Arbeiten in oder an Dienſt - beziehungsweiſe Miethwohnungen muß der Wohnungs⸗

inhaber die Richtigkeit und Brauchbarkeit der gefertigten Arbeit auf der

betreffenden Koſtenrechnung beurkunden .

§. 51 .

Die Stiftungskommiſſion , welche für die richtige Einhaltung des genehmigten Vor —

anſchlages (§. 45 ) verantwortlich iſt , hat ein Anweisbuch zu führen , in welches alle

vorkommenden von ihr dekretirten ſtändigen und unſtändigen Einnahmen und Aus -

gaben nach der Ordnung der Rubriken des Voranſchlags eingetragen werden .

Dieſes Anweisbuch vertritt zugleich die Stelle des Notabilienbuchs und iſt bei Abhör der

Rechnung mitvorzulegen .
§ 82

Das Anweisbuch muß mit der einſchlägigen Rechnung genau übereinſtimmen .

§. 53 .

In Fällen , wo die Aufſtellung von Voranſchlägen nicht vorgeſchrieben iſt (§. 34 ) , hat die

Stiftungskommiſſion ſtatt des Anweisbuches ein Notabilienbuch zu führen . In dieſes Buch

müſſen alle neuen Einnahmen und alle aufgehobenen oder verminderten ſtändigen

Ausgaben eingetragen werden .

Die Ordnungszahl des Notabilienbucheintrages iſt jedesmal der betreffenden Defretur bei -

zuſetzen ) .
§. 54 .

Außer den in den §§. 21, 24 , 25, 30, 31, 33 und 46 erwähnten Fällen können ohne

höhere Ermächtigung die Beſchlüſſe der Stiftungskommiſſion über folgende Gegenſtände
nicht zum Vollzug kommen :

1. über Veräußerung , Vertauſchung , Verpfändung oder ſonſtige bleibende Bela —

ſtung von liegenſchaftlichem Vermögen , ſowie über Waldausſtockungen

und außerordentliche Holzhiebe , ferner über alle Verwendungen von

Grundſtocksvermögen zu laufenden Bedürfniſſen ;
2. über Erwerbung unbeweglicher Güter ;
3. über neue Bauten ;
4, über Hauptausbeſſerungen an Gebäuden , ſo weit die

Mittel nicht ſchon mit dem Voranſchlag genehmigt ſind ;

*) Anmerkung . Das For mular für das Notabilienbuch iſt der Kaſſen - und Rechnungs⸗Inſtruktion beigegeben .

4
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über Ablöſung von Berechtigungen ( Lehen, Gülten , Grundzinſe u. dergl . ) ;
über weſentliche Veränderung in der bisherigen Benützungsart von

Liegenſchaften ;
7. über Verpachtungen von Liegenſchaften auf länger als 9 Jahre ;
8. über Verpachtungen und Vergebung von Accorden aus freier Hand ,

wenn die Pacht - oder Accordſumme mehr als 30 fl. beträgt ;
9. über Nachläſſe von Forderungen und über Verluſte jeder Art ;

10 . über Vergleiche und Verzichte insbeſondere bei dinglichen Rechten ;
11 . über Annahme von Schenkungen und Vermächtniſſen ;
12 . über ſtändige Ausgaben jeder Art vor ihrer erſtmaligen Leiſtung oder

zur Erhöhung derſelben ;
13 . zu Pfandſtrichsbewilligungen , wenn die Pfandurkunde nicht mit

verabfolgt werden kann ! ) , ſowie bei gerichtlichen oder geſetzlichen
Rechten wo keine Pfandverſchreibung exiſtirt ;

14 . zur rechtlichen Vertretung eines Fondes in ſtreitigen Rechtsſachen .

© 55 .

In den Fällen des Ç. 54, Ziffer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 40, 44 und 12 ift die Genehmigung
des Erzbiſchöflichen Ordinariates , zu allen Grundſtocksveränderungen aber

und in Fällen , wo die Erträgniſſe eines Fondes zu einem der Stiftung
nicht entſprechenden Zwecke verwendet werden ſollen , iſt auch noch die Zuſtimmung
der Großherzoglichen Staatsregierung erforderlich (ogl. §. ) .

Siebenter Abſchnitt.
Vom Kaffen - und Rechnungsweſen .

a . Obliegenheiten und Befugniſſe des Rechners , Vorlage und Abhör der Rechnung .

§. 56 .

Die Einnahmen und Ausgaben jeglicher Art werden durch den Fondsrechner vollzogen ,
worüber dieſer genaue Rechnung abzulegen hat . Alle Vorräthe an baarem Gelde und

Naturalien ſind oder werden dem Rechner anvertraut , wofür derſelbe haftet .

SE

Derſelbe hat die Fondsgelder getrennt aufzubewahren ; er darf ſolche mit

ſeinen Privatgeldern nicht vermengen , und unter keinen Umſtänden , auch
vorübergehend nicht zu Privatzwecken verwenden .

§. 58 .

Bei Fonds , welche eine Roheinnahme von jährlichen 500 fl. und darüber haben , iſt die

Rechnung jedes Jahr , bei weniger als 500 fl. bis 200 fl. Einnahmen iſt alle zwet Jahre und Dei

geringerer Geſammteinnahme alle drei Jahre Rechnung abzulegen .

D

on

) Vergleiche Anhang II . $, 20.

|
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Hiernach ſind auch die Fonds - oder Stiftungsrechnungen in ſolche . , IM. und III . Klaſſe

abgetheilt (§. 35) .
© 59 .

Ueber die formelle Behandlung des Kaſſen - und Rechnungsweſens für kirchliche Stiftungen ,

nämlich über die Führung der Geld - und Naturalientagebücher ( Journalien ) , den zeitweiſen

Sturz der Kaſſe - und Naturalvorräthe , die Buchführung nach einem allgemeinen Rubrikenſchema ,

ſodann über die Rechnungsablage , Vermögensdarſtellung und die Führung des Fahrnißinventars
werden beſondere Vorſchriften vom Katholiſchen Oberſtiftungsrathe erlaſſen werden .

Inzwiſchen bleiben hiefür die bisher beſtandenen Vorſchriften maaßgebend .

§. 60 .

Innerhalb drei Monaten nah Beendigung einer Rechnungsperiode hat der Rechner die

geſtellte Rechnung ſammt den gehörig geordneten Belegen Der Stiftungskommiſſion zu übergeben ,

worauf dieſe längſtens innerhalb vier Wochen die Rechnung nebſt den Beilagen einer ſummariſchen

Prüfung zu unterwerfen und über den Erfund ein Protokoll aufzunehmen hat . Sodann iſt die

Rechnung ſammt Beilagen und den beiden Vorrechnungen nebſt jenem Erfundsprotokoll , dem

Natural⸗ und Kaſſenſturz⸗Protokoll , auch das Anweis⸗ beziehungsweiſe Notabilienbuch ( 81330

dem Katholiſchen Oberſtiftungsrathe zur Abhör vorzulegen .
|

| b. Von der Beaufſichtigung des Rechners . |

| §. 61 . |

$ Die Stiftungskommiſſion hat den Rechner in Erfüllung ſeiner Dienſtobliegenheiten überhaupt
|

zu beaufſichtigen , fie hat ſich insbeſondere von Zeit zu Zeit über die Art der Aufbe⸗

wahrung der Geld - und Naturalvorräthe näher zu verläſſigen und nach Um⸗

ſtänden im Intereſſe des Fondes hierwegen die nöthige Anordnung zu treffen ; ſie hat ferner —

ohne vorherige Benachrichtigung des Rechners — mindeſtens einmal im |
Jahr einen Sturz der Kaſſe und der etwa vorhandenen Naturalien und in

Fällen , wo es räthlich erſcheint , eine Liquidation derim Ausſtand nachge — |

führt werdenden Forderungen , nämlich der Kapitalien und ſonſtigen Aktiv — | |

reſte von Belang vorzunehmen , worauf je nach Erfund ſofort die geeigneten Verfü —

gungen zu erlaſſen oder berichtliche Vorlagen an den Katholiſchen Oberſtiftungs⸗

rath zu machen ſind . |

|
—

—

———

—

Vorſtehende Inſtruktion hat unterm 13 . Mai 1863 , Nr . 5336 . die Genehmigung des Erz⸗

biſchöflichen Ordinariates und unterm 30 . April 1863 , Nr . 5009/10 die Zuſtimmung Großher —

zoglichen Miniſteriums des Innern erhalten .

Karlsruhe , den 29 . Mai 1863 .

Katholiſcher Oberſtiftungsrath .

Ziegler . |
|

|

—
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